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Erwägungen

E. 1
Die vorliegende Streitigkeit unterliegt der Gerichtsbarkeit der in Art. 73 BVG erwähnten
richterlichen Behörden, welche sowohl in zeitlicher als auch in sachlicher Hinsicht
zuständig sind ( BGE 128 II 389 Erw. 2.1.1, 128 V 258 Erw. 2a, 120 V 18 Erw. 1a, je mit
Hinweisen).

E. 2
Der Antrag auf Anrechnung der durch Dritte auf Anrechnung an die Ansprüche erbrachten
Leistungen liegt ausserhalb des Klagegegenstandes. Darüber hinaus wird dieses Begehren
nicht begründet, so dass darauf auch mangels Begründung nicht einzutreten ist ( Art. 108
Abs. 2 OG ; BGE 123 V 336 Erw. 1a mit Hinweisen).

E. 3
Die Vorinstanz hat die Bestimmungen über den Anspruch auf Invalidenleistungen der
obligatorischen beruflichen Vorsorge ( Art. 23 BVG ) und die Abgrenzungskriterien der
Haftung mehrerer Vorsorgeeinrichtungen ( BGE 123 V 263 Erw. 1, 120 V 112 ff.,
insbesondere Erw. 2c/aa; SZS 1997 S. 459 Erw. 2b) zutreffend dargelegt. Diese gelten unter
Vorbehalt abweichender reglementarischer oder statutarischer Bestimmungen auch für
Invaliditätsansprüche im überobligatorischen Bereich ( BGE 120 V 117 Erw. 2b in fine,
117 V 332 Erw. 3). Ebenso hat das kantonale Gericht die Rechtsprechung über die
Auslegung von Reglementen nach dem Vertrauensprinzip ( BGE 122 V 146 Erw. 4c mit
Hinweisen) und ihre Bedeutung für den Vorsorgevertrag ( BGE 122 V 145 Erw. 4b mit
Hinweisen) zutreffend wiedergegeben. Darauf ist zu verweisen.

E. 4
Der Arbeitgeber, der obligatorisch zu versichernde Arbeitnehmer beschäftigt, muss eine in
das Register für die berufliche Vorsorge eingetragene Vorsorgeeinrichtung errichten oder
sich einer solchen anschliessen ( Art. 11 Abs. 1 BVG ). Er trifft die Wahl im Einverständnis
mit seinem Personal ( Art. 11 Abs. 2 BVG ); diese den Obligatoriumsbereich betreffende
Bestimmung ist nicht nur beim erstmaligen Anschluss, sondern auch beim Wechsel der
Vorsorgeeinrichtung zu beachten ( BGE 125 V 423 Erw. 4a).

E. 4.1
Ob die Bestimmung auch im überobligatorischen Bereich gilt, hat das Eidgenössische
Versicherungsgericht bisher nicht entschieden. Dagegen hat sich das BSV in seinen
Mitteilungen über die berufliche Vorsorge verschiedentlich zum Wechsel der
Vorsorgeeinrichtung geäussert (Ziff. 36 der Mitteilungen über die berufliche Vorsorge Nr. 7
vom 5. Februar 1988; Ziff. 148 der Mitteilungen über die berufliche Vorsorge Nr. 24 vom
23. Dezember 1992; Richtlinien über die Prüfung der Auflösung von Anschlussverträgen



sowie des Wiederanschlusses des Arbeitgebers, Ziff. 1.1, 2.11 publiziert in: SZS 1993 S.
300 ff.).

E. 4.2
Vorliegend ist unklar, ob das Personal der Arbeitgeberin des Beschwerdeführers der
Auflösung der Anschlussvereinbarung mit der Generali BVG-Stiftung und der
Neugründung einer eigenen Pensionskasse in rechtsgenüglicher Form zugestimmt hat. Die
dem Stiftungsrat als Organ der Pensionskasse in Art. 20.1 des Stiftungsreglements erteilte
Befugnis zur Reglementsänderung ist jedenfalls qualitativ etwas anderes als das
Einverständnis des Personals, sich einer andern Pensionskasse anzuschliessen.

E. 4.3
Auf das Erfordernis und das fragliche Vorliegen der Zustimmung des Personals ist hier
jedoch nicht näher einzugehen, da dies vorab Sache der Aufsichtsbehörde wäre und keine
der Prozessparteien die Rückabwicklung des Wechsels der Vorsorgeeinrichtung beantragt.
Es ist deshalb von der Rechtstatsache auszugehen, dass das Vorsorgeverhältnis des
Personals der Arbeitgeberin des Beschwerdeführers von der Pensionskasse auf die
Beschwerdegegnerin übergegangen ist.

E. 5
Das in Art. 23 BVG enthaltene Versicherungsprinzip sieht vor, dass eine Pensionskasse
gegenüber einer Person, die beim Eintritt in die Versicherung bereits Bezügerin einer
Invalidenrente ist, für die Verschlechterung des vorbestandenen Gesundheitsschadens nicht
haftet. Dagegen ist sie leistungspflichtig für jene Leiden, die zu den bereits bestandenen
während dem Vorsorgeverhältnis hinzutreten und zu einer weitergehenden
Arbeitsunfähigkeit führen. Für später eingetretene Invaliditätsrisiken muss sie aufkommen,
wenn zwischen der Arbeitsunfähigkeit und der Invalidität ein enger sachlicher und
zeitlicher Zusammenhang besteht. In sachlicher Hinsicht liegt ein solcher Zusammenhang
vor, wenn der der Invalidität zu Grunde liegende Gesundheitsschaden im Wesentlichen
derselbe ist, der zur Arbeitsunfähigkeit geführt hat. Sodann setzt die Annahme eines engen
zeitlichen Zusammenhangs voraus, dass die versicherte Person nach Eintritt der
Arbeitsunfähigkeit nicht während längerer Zeit wieder arbeitsfähig wurde ( BGE 123 V 264
Erw. 1c mit Hinweisen).

Die Vorinstanz hat unter Hinweis auf das Versicherungsprinzip eine Haftung der
Beschwerdegegnerin als neue Pensionskasse für die Verschlechterung des
Gesundheitszustandes seit 1. Januar 1996 abgelehnt.

E. 5.1
Es ist zutreffend, dass Art. 23 BVG die Haftung mehrerer Vorsorgeeinrichtungen im
obligatorischen Bereich und - vorbehältlich abweichender reglementarischer oder
statuarischer Bestimmungen - auch für die überobligatorische Vorsorge voneinander
abgrenzt ( BGE 120 V 116 Erw. 3b). Dies gilt ohne weiteres für jene Fälle, in denen eine
erwerbstätige Person, deren Gesundheit bereits in einem sich auf die Arbeitsfähigkeit
auswirkenden Ausmass beeinträchtigt ist, den Wechsel des Vorsorgeversicherers veranlasst,
in dem sie - in der Regel durch den Wechsel der Arbeitsstelle ( BGE 123 V 264 Erw. 1c,
120 V 117 Erw. 2c mit Hinweisen) - bei einer Vorsorgeeinrichtung aus - und in eine neue
eintritt. Die Ausgangslage stellt sich jedoch vorliegend anders dar. Nicht der Arbeitnehmer
hat den Wechsel der Vorsorgeeinrichtung veranlasst, sondern die Arbeitgeberin lässt die



berufliche Vorsorge durch einen neuen Vorsorgeversicherer führen. Die Arbeitgeberin
bestimmt im Einvernehmen mit dem bisherigen und mit dem neuen Vorsorgeversicherer,
welche Mitglieder des Versicherungskollektivs zu welchen Bedingungen von der neuen
Vorsorgeeinrichtung übernommen werden.

E. 5.2
In BGE 127 V 377 hat das Eidgenössische Versicherungsgericht festgehalten, dass weder
das BVG noch das FZG den Wechsel der Vorsorgeeinrichtung durch den Arbeitgeber und
damit insbesondere die Frage regelt, ob im Zeitpunkt der Auflösung des Anschlussvertrages
eine Rente beziehende Personen, d.h. die ehemaligen oder die teilinvaliden Arbeitnehmer
(oder allenfalls deren Renten beziehende Hinterlasse), die Leistungen weiterhin von der
bisherigen Vorsorgeeinrichtung erhalten oder ob sie ebenfalls zur neuen
Vorsorgeeinrichtung wechseln (a.a.O. 383 Erw. 5b). Unter Hinweis auf die für die
Durchführung der beruflichen Vorsorge zentralen Gesichtspunkte (gesetzliche
Finanzierungsgrundsätze, Gebot der Gleichbehandlung der Versicherten) wie auch der in
Art. 49 BVG vorgesehenen Freiheit der Vorsorgeeinrichtungen in der Gestaltung ihrer
Leistungen, der Finanzierung und Organisation zog es alsdann bereits in BGE 125 V 421
den Schluss, bei der Auflösung und dem Neuabschluss eines Anschlussvertrages an eine
Vorsorgeeinrichtung müsse es zulässig sein, das gesamte Versicherungskollektiv unter
Zuverfügungstellung der für die Finanzierung der laufenden Renten erforderlichen
Deckungskapitalien integral an das neue Vorsorgewerk zu übertragen. Voraussetzung sei
indessen eine klare Regelung in den Reglementen oder - wie in BGE 127 V 377 für im
Rahmen einer Sammelstiftung geführte Vorsorgewerke präzisiert worden ist - in den
Anschlussverträgen und den damit untrennbar verbundenen
Kollektiv-Versicherungsverträgen (a.a.O. 385 Erw. 5c/bb). Besteht eine entsprechende
Regelung, gehen damit folgerichtig sämtliche Versicherungsrisiken der bisherigen
Pensionskasse auf die neue über und somit insbesondere auch jene Leiden, die unter der
alten Pensionskasse zu einer Arbeitsunfähigkeit geführt haben. Fehlt es an einer solchen
Regelung, ist dagegen davon auszugehen, die betreffenden Rentenbezüger seien vom
Anschlusswechsel nicht berührt und hätten Anspruch darauf, dass die bisherige
Vorsorgeeinrichtung weiterhin die gesetzlichen und reglementarischen Leistungen erbringe
( BGE 127 V 383 Erw. 5b, 125 V 427 Erw. 6a).

E. 5.3
Gemäss Ziff. 5.1 des Reglements der neuen Pensionskasse ist die Aufnahme in die neue
Vorsorgeeinrichtung grundsätzlich für das ganze Personal der Firma obligatorisch. Neben
weiteren hier nicht interessierenden Ausnahmen präzisiert Ziff. 5.2 in lit. d, Arbeitnehmer,
welche eine ganze Rente der Invalidenversicherung beziehen, könnten nicht aufgenommen
werden. Dagegen ist die Aufnahme eines Teilinvaliden in die neue Pensionskasse möglich.
Sodann bleibt laut Ziff. 16.2 des Reglements ein teilweise invalider Versicherter aktiver
Versicherter für den Teil des versicherten Lohnes, welcher seiner verbleibenden
Erwerbstätigkeit zugeordnet ist.

Übergangsrechtlich hält das Reglement in Ziff. 31.1 allgemein fest, laufende Renten und
mit ihnen verbundene anwartschaftliche Leistungen seien nach den beim Rentenbeginn
gültigen Bestimmungen zu beurteilen, was vorliegend aber nicht weiter von Bedeutung ist,
weil der Beschwerdeführer gegen die Generali BVG-Stiftung am 1. Januar 1996 (noch)
keinen Anspruch auf eine Invalidenrente hatte. Ein solcher ist erst am 17. Januar 1997



entstanden (Ziff. 8.1 des Gruppenversicherungsvertrages Nr. 70 mit der Generali
BVG-Stiftung vom 18. April 1989; Schreiben der Generali BVG-Stiftung an den
Beschwerdeführer vom 23. Juni 1997). In Ziff. 31.2 ist sodann vorgesehen, dass der
Stiftungsrat besondere Übergangsbestimmungen erlässt, die in einer Ergänzung
festgehalten und den betroffenen Versicherten abgegeben werden. In dieser, gleichzeitig
mit dem Erlass des neuen Reglements vorgenommenen Ergänzung wird die
Übergangsregelung für "alle am 31.12.1995 aktiven Versicherten mit ungekündigtem
Arbeitsverhältnis" für anwendbar erklärt, wobei neu entstehende Renten nach den
Bestimmungen der neuen Pensionskasse festzulegen sind. Dies kann nicht anders
verstanden werden, als dass unter die neuen Bestimmungen nur aktive Arbeitnehmer und
nur solche in ungekündigtem Arbeitsverhältnis fallen sollen. Was unter einem aktiven
Versicherten zu verstehen ist, geht aus der bereits zitierten Ziff. 16.2 des Reglementes
hervor. Unter den Begriff "aktiver Versicherter" fällt somit nicht nur ein gesunder, sondern
auch ein teilweise invalider Versicherter; letzterer ist versichert nach Massgabe der
verbleibenden Erwerbstätigkeit. Invalidität liegt nach Ziff. 15.1 des Reglements vor, wenn
der Versicherte gemäss Entscheid der Invalidenversicherung invalid ist.

Dabei ist auf die Verhältnisse im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Reglements abzustellen,
wenngleich die Ergänzung des Stiftungsrates zu Ziff. 31.1 des Reglementes den 31.
Dezember 1995 als Stichtag nennt. Gegenteiliges hätte zur Folge, dass die neue
Pensionskasse zur vollumfänglichen Aufnahme eines bei Inkrafttreten des Reglements und
bei Beginn der Versicherung bereits zu 50 % invaliden Versicherten verpflichtet würde,
was Art. 5 in Verbindung mit Art. 16 des Reglements aber ausdrücklich ausschliesst.
Insoweit gebietet die reglementskonforme Auslegung der stiftungsrätlichen
Übergangsregelung ein Gleichstellen der am 31. Dezember 1995 seit knapp einem Jahr zu
50 % arbeitsunfähigen Versicherten mit einer zu diesem Zeitpunkt zu 50 % invaliden
Person.

E. 5.4
Somit sieht die kasseninterne Regelung der neuen Pensionskasse keine vollständige
Aufnahme des Versichertenkollektivs der bisherigen Vorsorgeeinrichtung vor. Sie
beschränkt sich vielmehr auf in ungekündigter Stellung befindliche Angestellte der Firma,
die am 1. Januar 1996 nicht vollinvalid waren. Teilinvalide werden in dem Umfang
aufgenommen, als sie im Zeitpunkt der In-Kraft-Setzung des Reglementes noch nicht
invalid waren. Das Risiko von sich verschlechternden Gesundheitszuständen ist damit mit
übertragen.

Es sind keine Gründe ersichtlich, weshalb vorliegend nicht auch eine derartige Regelung
zulässig sein sollte, zumal mit der Neugründung der Pensionskasse eine
Leistungsverbesserung einhergeht.

E. 5.5
Auf den vorliegenden Fall angewandt bedeutet dies, dass der im Zeitpunkt des
In-Kraft-Tretens des Reglementes am 1. Januar 1996 lediglich eine halbe Rente der
Invalidenversicherung beziehende, in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis stehende
Versicherte ab 1. Januar 1996 in das neue Vorsorgeverhältnis eingetreten ist. Indessen ist er
nur in dem Umfang aufgenommen worden, als er im Zeitpunkt der Inkraftsetzung des
Reglementes noch nicht invalid war. Für die bereits an diesem Stichtag bestehende
Invalidität von 50 % blieb er bei der Generali BVG-Stiftung nach deren Vorsorgeordnung



versichert, wobei hier wie dort die Invalidenleistung nach den im Zeitpunkt der Entstehung
des Leistungsanspruchs geltenden Bestimmungen der jeweiligen Vorsorgereglemente zu
bemessen ist ( BGE 121 V 97 ).

Da die hälftige Erwerbsfähigkeit ( Art. 26 BVG in Verbindung mit Ziff. 15 des
Reglementes) am 1. Februar 1997 weggefallen ist und der Versicherte seither als vollinvalid
gilt, steht ihm ab diesem Zeitpunkt seitens der Beschwerdegegnerin ein halbe
Invalidenrente zu, welche unbestrittenermassen jährlich Fr. 13'884.- beträgt. Selbst wenn
die Generali BVG-Stiftung eine zu hohe Rente leisten sollte, wovon die
Beschwerdegegnerin ausgeht, so reduziert dies die Ansprüche des Versicherten ihr
gegenüber nicht. Die Ansprüche gegen die Generali BVG-Stiftung sind nicht Gegenstand
dieses Verfahrens. Soweit endlich der Beschwerdeführer aus dem ihm am 28. Mai 1996 von
der Beschwerdegegnerin zugestellten, höhere Invalidenleistungen angebenden
Leistungsblatt weitere Ansprüche ableiten will, so übersieht er, dass darin auf den rein
informativen Charakter dieses Schreibens hingewiesen ist und das Reglement als
massgebend bezeichnet wird. Eine Vertrauensgrundlage, die unter bestimmten
Voraussetzungen ( BGE 121 V 66 Erw. 2a mit Hinweisen; RKUV 2000 Nr. KV 126 S. 223)
eine vom materiellen Recht abweichende Behandlung gebieten kann, wurde damit nicht
geschaffen.

E. 6
Gemäss BGE 119 V 131 , insbesondere 135 Erw. 4c, haben die Vorsorgeeinrichtungen auf
den Invalidenrenten ab jenem Zeitpunkt Verzugszins zu bezahlen, da der Gläubiger die
Betreibung angehoben oder gerichtliche Klage eingereicht hat ( Art. 105 OR ). Der
Verzugszins beträgt 5 %, sofern das Stiftungsreglement, wie vorliegend, nicht eine andere
Regelung kennt. Die Beschwerdegegnerin hat somit dem Versicherten seit dem 22. Februar
1999 auf den fällig gewordenen Rentenbetreffnissen ab jeweiligem Fälligkeitstermin einen
Verzugszins von 5 % zu bezahlen. Dies mit der Einschränkung, keinen Zins für jenen Teil
der Rente schuldig zu sein, der fristgerecht geleistet worden ist.

E. 7
Das Verfahren ist kostenlos ( Art. 134 OG ). Bei diesem Ausgang des Verfahrens steht dem
Beschwerdeführer eine reduzierte Parteientschädigung zu, welche von der das Prozessrisiko
tragenden Beschwerdegegnerin zu übernehmen ist (Art. 135 in Verbindung mit Art. 159
Abs. 3 OG ).

E. 8
Für das kantonale Verfahren hat die Vorinstanz ausgangsgemäss keine Parteientschädigung
zugesprochen. Weil auf dem Gebiet der beruflichen Vorsorge kein bundesrechtlicher
Anspruch auf Parteientschädigung für das vorinstanzliche Verfahren besteht (vgl. Art. 73
Abs. 2 BVG und BGE 126 V 145 Erw. 1b), kann die Sache nicht zu einer allfälligen
Neufestsetzung der Parteientschädigung dem kantonalen Gericht zugestellt werden.
Hingegen ist es dem letztinstanzlich teilweise obsiegenden Beschwerdeführer
unbenommen, mit Blick auf den Ausgang des Prozesses vor dem Eidgenössischen
Versicherungsgericht bei der Vorinstanz einen entsprechenden Antrag zu stellen.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
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